
Herrn 

Oberbürgermeister       Bürgerantrag: 

Uwe Richrath         

Friedrich-Ebert-Platz 1 

51373 Leverkusen 

    Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath, 

setzen Sie bitte folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien: 

„Um in zukünftigen Jahren den Bedarf an schulischem Schwimmunterricht, Vereinstätigkeit und 
Freizeitangeboten erfüllen zu können, wird ein für ein Hallenbad  ausreichender Flächenanteil im 
schlebuscher Auermühlengelände in die erforderlichen Planungen des Areals einbezogen.“ 

Begründung: Die Schwimmkompetenz der Kinder und Jugendlichen hat in vergangenen Jahren 
deutlich abgenommen. Die Schließung von Hallen-und Freibädern aus Kostengründen führte in den 
Gemeinden zu einem dramatischen Verlust an Schwimmzeiten. Der Schwimmunterricht in Kitas und 
weiterführenden Schulen kann wegen der mangelbegrenzt vorgegebenen Schwimmzeit nur 
unzureichend erteilt werden. Der Hauptteil unserer Kinder hat von Kita bis zum Ende der Schulzeit 
nur  zweimal Schwimmunterricht,--und das  auch nur ein Halbjahr lang und bei 30er Gruppen und 
etwa 20 Minuten Wasserzeit in zwei Bahnen. Im Bereich Schlebusch sind alle Kitas und 
weiterführende Schulen auf den Bustransfer zu den bestehenden Bädern angewiesen,--mit dem 
entsprechendem Zeitverlust zulasten des Normalunterrichtes. Ein ortsnahes Hallenbad könnte die 
Transporte durch die Stadt minimieren und die Mangelversorgung an Schwimmunterricht etwas 
mindern. Ganzjährig bietet ein Hallenbad auch für Vereine und Bevölkerung  Versorgungssicherheit. 
Ein Bad etwa wie in Berg. Neukirchen,-rein funktional, kein Spaßbad,- würde ausreichen. Darum 
sollte man in die künftige Überplanung des Areals einen Hallenbadbau nicht ausschließen und eine 
Fläche dafür vorsehen. Landesweit wird die Schwimmunfähigkeit unserer Kinder beklagt und 
Maßnahmen dagegen zurzeit priorisiert. Im Städtebauförderungsprogramm des Bundes und des 
Landes NRW werden Millionen Euro bereitgestellt:--in2021 150Millionen! Das geschieht innerhalb 
des „Investitionspaketes Sportstättenförderung“, das bis 2024 terminiert ist. Leverkusen sollte diese 
Chancen wahrnehmen. 

   Mit freundlichen Grüßen
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